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Zum Jahreswechsel

Eine Bekannte hat mir kürzlich von ihrem ganz persönlichen Jahresrückblick erzählt:

In der oberen Schublade ihres Schreibtischs liegt ein großer Kalender, auf dem für  jeden 
Tag des Jahres ein kleines Feld ist. Jeden Morgen nimmt sie ihn heraus und ordnet 
den vorangegangenen Tag ein. Tage, an denen nichts so gelaufen ist, wie sie es wollte, 
 werden schwarz markiert – ein „schwarzer Tag“ eben. Tage, die ihre guten und schlechten 
 Stunden hatten, unterlegt sie grau. Und die Tage, an denen einfach alles gepasst hat oder 
an denen etwas ganz besonders Schönes war: Die bleiben strahlend weiß. Am Ende des 
Jahres zeigt sich ein eindrucksvolles futuristisches Muster – und man kann auf einen Blick 
erkennen, wie viele dunkle, aber auch wie viele helle Stunden das vergangene Jahr hatte.

Wahrscheinlich zieht jeder am Ende eines Jahres seine ganz persönliche Bilanz. Da spielt 
Privates eine große Rolle, vielleicht auch globale Themen und bestimmt auch das Beruf
liche. Mir ist es ein großes Anliegen, dass für alle Mitarbeiter der bayerischen Justiz 
ihr Beruf die Tage nicht zu dunklen werden lässt, sondern sie ein wenig heller macht – 
dass Ihre tägliche Arbeit und Ihr großes Engagement „nicht nur“ unserer Justiz gut tun, 
 sondern jedem Einzelnen, der sie prägt. 

Schon in meinen ersten Wochen als Bayerischer Justizminister habe ich in vielen Gesprä
chen zwei Dinge ganz deutlich gespürt:

Zum einen, dass bei unseren Gerichten, bei unseren Staatsanwaltschaften, in unseren  
Justizvollzugsanstalten und im Ministerium Menschen arbeiten, denen es nicht nur 
darumgeht,ihrenJobpflichtgemäßzuerledigenundihreDienstpflichtenabzuspulen.Oft
wird mit hohem persönlichen Einsatz sehr hart gearbeitet – die Justiz und die  Menschen 
inBayernprofitierendavon,dassvieleMitarbeitersichmitLeidenschaft,HerzundVer
stand in sehr hohem Maße engagieren.

Vielleichtresultiertgeradedaraus–ausdieserIdentifikationmitdereigenenArbeit–auch
der zweite Eindruck, den ich gewonnen habe: Die Diskussionen und oft scharfen Attacken 
des vergangenen Jahres haben ihre Spuren hinterlassen. Es wird die Aufgabe der baye
rischen Justiz – es wird unser aller gemeinsame Aufgabe – sein, uns mit der sachlichen 
Kritik auseinanderzusetzen und gleichzeitig durch unsere gute Arbeit deutlich zu machen, 
wieunbegründetundüberzogenvielederVorwürfewaren.
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SehrgeehrteDamenundHerren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

mein ganz persönlicher Kalender zeigt – seit ich mein neues Amt antreten durfte – sehr 
viele weiße Tage. Ich bin sehr dankbar, dass ich nunmehr an der politischen Spitze der 
bayerischen Justiz stehen darf. Mir ist jedoch auch bewusst, dass auf mir in meiner neuen 
FunktionwieaufIhnenundderganzenJustizeinegroßeVerantwortungliegt.Ichbin
mirsicher,dasswirdieserVerantwortunggemeinsamgerechtwerden,undwerdemich
hierfür mit ganzer Kraft einsetzen.

Für Ihren Einsatz in diesem Jahr möchte ich Ihnen ganz herzlich Danke sagen! Ich 
 wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen für die vor uns liegenden Weihnachtstage und 
den Jahreswechsel alles erdenklich Gute.

Ihr

Prof. Dr. Winfried Bausback
Bayerischer Staatsminister der Justiz
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2003.4-J

Dienstvereinbarung über die Anwendung 
und erhebliche Änderungen des Personal- und 

Stellenverwaltungssystems VIVA-PSV 
im Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz sowie bei den 
Gerichten und Staatsanwaltschaften in dessen 

Geschäftsbereich, bei den 
bayerischen Justizvollzugsanstalten und bei der 

Bayerischen Justizvollzugsschule Straubing

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz

vom 6. Juni 2012 Az.: 1500i - VI - 5770/2005

DieEinführungdesProgrammsVIVA-PSVberuhtauf
 Beschlüssen des Ministerrats vom 9. Mai 2005 und 15. Mai 
2007.ImHinblickaufmöglichewesentlicheressortspe
zifischeAnpassungenundimInteressedergedeihlichen
und vertrauensvollen Zusammenarbeit und zur Wahrung 
der Interessen und Belange der Beschäftigten bei der 
Anwendung und bei Änderungen des Systems schließen 
dasBayerischeStaatsministeriumderJustizundfürVer
braucherschutz und der in seinem Zuständigkeitsbereich 
gebildeteHauptpersonalrat,HauptrichterratsowieHaupt
staatsanwaltsrat(imFolgenden:Hauptpersonalvertretun
gen)gemäßArt.73inVerbindungmitArt.75aAbs.1des
BayerischenPersonalvertretungsgesetzes(BayPVG)die
folgende Dienstvereinbarung:

1. Gegenstand und Geltungsbereich

1.1 Die Dienstvereinbarung bezieht sich auf die 
 Anwen dung sowie auf erhebliche Änderungen im 
Personal-undStellenverwaltungssystemVIVA-PSV
im Bayerischen Staatsministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz,beidenbayerischenJustizvoll
zugsanstalten und bei der Bayerischen Justizvollzugs
schule Straubing sowie bei den Gerichten und Staats
anwaltschaften im Geschäftsbereich des  Bayerischen 
StaatsministeriumsderJustizundfürVerbraucher
schutz.

1.2 DerEinsatzdesProgrammsystemsVIVA-PSVumfasst
die Personal und Stellenverwaltung der Richter innen 
und Richter, der Beamtinnen und Beamten aller Qua
lifikationsebenensowiederArbeitnehmerinnenund
Arbeitnehmer im Bayerischen Staatsministerium der 
JustizundfürVerbraucherschutz,beidenbayerischen
Justizvollzugsanstalten und bei der Baye rischen 
 Justizvollzugsschule Straubing sowie bei den Gerich
ten und Staatsanwaltschaften.

1.3 VIVA-PSVumfasstauchPersonalinAusbildung,aus
genommen die Rechtsreferendare.

1.4 NebendieserVereinbarunggiltweitergesondertdie
Dienstvereinbarung über die Umsetzung des Prüf
konzepts der Personal verwaltenden Stellen und den 
EinsatzdesPrüftools„HR-easy-audit“.

2. Verfahrenszweck

2.1 DasProgrammsystemVIVA-PSVunterstütztdieVor
bereitungunddenVollzugvonEinzelfallentscheidun
gen in der Personalverwaltung und Personalwirtschaft 
sowie in der Stellen und Mittelverwaltung. Daneben 
dient es dem Erstellen statistischer Auswertungen 

für besondere Informationsaufgaben, insbesondere 
als Grundlage für Maßnahmen der Personalplanung 
und Personalsteuerung.

2.2 VIVA-PSVsollalsorganisatorischesHilfsmitteldie
Mitarbeiter in der Personal und Stellenverwaltung 
entlastend unterstützen. Das Programmsystem wird 
nicht für Zwecke der Überwachung und Kontrolle des 
Personals verwendet.

3. Datensatz und Datenaustausch

3.1 Die für die Erfassung, Speicherung und Auswertung 
zulässigen Personal und Stellendaten sind in der 
 jeweils gültigen Fassung der als Anlage beigefügten 
Verfahrensbeschreibung fürVIVA-PSVzurdaten
schutzrechtlichen Freigabe nach Art. 26 Abs. 3 Satz 1 
Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) abschlie
ßend aufgeführt.

3.2 DieindemVerfahrenVIVA-PSVgespeichertenDaten
werdenmitDatenausanderenEDV-Verfahrennur
verknüpft,wennhierzueinegesonderteVereinbarung
mitdenHauptpersonalvertretungengetroffenwurde
oder diese ausdrücklich zugestimmt haben.

4. Zugriffsberechtigung und Datenauswertung

4.1 Ein umfassendes lesendes Zugriffsrecht erhalten 
die Behördenleiterinnen und Behördenleiter und die 
Personalreferentinnen und Personalreferenten für 
die Behörden und das Personal ihres Zuständigkeits
bereichs.DiePräsidentenderOberlandesgerichte,die
Generalstaatsanwälte und die Personalreferentinnen 
und Personalreferenten bei den Mittelbehörden für 
den richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dienst 
erhalten zusätzlich Zugriff auf die Daten der Richte
rinnen und Richter und der Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, die der jeweils anderen Mittelbehörde 
innerhalbdesselbenOberlandesgerichtsbezirksange
hören.

4.2 Die Behördenleiterinnen und Behördenleiter bestim
men, welche Mitarbeiter der Personalverwaltung ihrer 
Behörde im Rahmen der jeweiligen Aufgabenerfüllung 
ZugriffsrechteaufdieinVIVA-PSVgespeicherten
 Personaldaten erhalten. Zur Festlegung der Zugriffs
rechte werden die örtlichen Personalvertretungen und 
die zuständigen Stufenvertretungen angehört.

4.3 Die technischen Möglichkeiten des VIVA-PSV-
Verfahrens zur Auswertung der Datenstrukturen
dürfen von den hierzu befugten Benutzern nur im 
Rahmen der Erforderlichkeit zur Erfüllung ihrer 
 jeweiligen Aufgaben angewendet werden.

5. Schutz der Rechte des Personals

5.1 BetriebundNutzungvonVIVA-PSVdürfenschutz
würdige Belange des Personals nicht beeinträchtigen. 
Dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
wirdRechnunggetragen,indemjedeVerwendungder
erfassten Daten über die in Nr. 2 genannten  Zwecke 
hinaus ausgeschlossen ist. Schutzrechte nach dem 
Bayerischen Beamtengesetz, dem Bayerischen Daten
schutzgesetz und anderen Rechtsvorschriften bleiben 
unberührt.

5.2 BeiNeuerfassungeninVIVA-PSVerhaltendieBe
troffenen einen Ausdruck aller über sie gespeicherten 
 Daten sowie über die Stellen, an die Daten regel mäßig 
übermittelt werden. Über wesentliche Änderun
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genwerdendieinVIVA-PSVerfasstenBetroffenen
 benachrichtigt (Art. 111 Abs. 5 BayBG).

DieinVIVA-PSVerfasstenPersonenhabendasRecht,
jederzeit einen Ausdruck über den vollständigen, sie 
betreffenden Datenbestand sowie über die Stellen, 
an die Daten regelmäßig übermittelt werden, zu ver
langen.

5.3 DiepersonenbezogenenDateninVIVA-PSVdienen
ausschließlich der Personalsachbearbeitung und Stel
lenverwaltung. Sie sind, wenn ihre Speicherung nicht 
mehr erforderlich ist und Rechtsvorschriften nicht 
 entgegenstehen, physikalisch zu löschen.

5.4 Daten über ausgeschiedenes Personal werden spätes
tens fünf Jahre nach dem Abschluss des jewei ligen 
Personalakts (Art. 110 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 
BayBG) gelöscht. In diesem Fall darf jedoch ein 
 Datenblatt mit den Grunddaten (Name, Geburts
datum, letzte Dienstbezeichnung, Datum des Aus
scheidens) gespeichert werden.

6. Rechte der Personalvertretungen

6.1 DieHauptpersonalvertretungenhabenjederzeitdas
Recht auf Auskunft und Information in allen das Pro
grammsystemVIVA-PSVbetreffendenFragen,soweit
es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
HiervonunberührtbleibenentsprechendeRechteder
Personalvertretungen bei den Anwendungsbehörden 
in deren Zuständigkeitsbereich.

6.2 DieHauptpersonalvertretungenhabenjederzeitein
Auskunfts und Einsichtsrecht in alle das System 
 betreffende Unterlagen.

6.3 ImÜbrigensinddenHauptpersonalvertretungendie
mitVIVA-PSVgewonnenenAuswertungenzurVer
fügung zu stellen, soweit dies für die Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist.

7. Weiterentwicklung des Verfahrens

7.1 DieHauptpersonalvertretungenwerdenbeiVerfah
rensneuentwicklungenunderheblichenVerfahrens
weiterentwicklungen sowie geplanten neuen Aus

wertungen und Datenübermittlungen rechtzeitig, 
spätestensbeiVorlagedesPflichtenheftesodereines
Fachfeinkonzepts beteiligt. Die Dienstvereinbarung 
ist gegebenenfalls entsprechend anzupassen.

7.2 UmdieBeteiligungsrechtederHauptpersonalver
tretungensicherzustellen,werdendieVorsitzenden
dieser Gremien über Anträge des Staatsministeriums 
derJustizundfürVerbraucherschutzaufÄnderungen
desProgrammsystemsVIVA-PSVzeitgleichmitderen
ÜbersendungandiezuständigeLeitstelleimStaats
ministeriumderFinanzenbzw.demLandesamtfür
Finanzen unterrichtet.

8. Inkrafttreten, Laufzeit, Außerkrafttreten

8.1 DieDienstvereinbarungtrittamTagenachihrerVer
öffentlichung in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 
sechs Monaten zum Ende eines Kalendermonats 
schriftlich gekündigt werden. In diesem Fall werden 
unverzüglichVerhandlungenzumAbschlusseiner
neuen Dienstvereinbarung aufgenommen.

8.2 Nach Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung wegen 
Kündigung gelten ihre Regelungen bis zum Abschluss 
einer neuen Dienstvereinbarung, längstens ein Jahr, 
weiter.

München, den 6. Juni 2012

Bayerisches Hauptpersonalratbeim
Staatsministerium Bayerischen
der Justiz und für Staatsministerium 
Verbraucherschutz derJustizundfür
 Verbraucherschutz

Dr. Schön Schmid 
Ministerialdirektor Vorsitzender

 Hauptrichterrat
 Herrler 
 Vorsitzender

 Hauptstaatsanwaltsrat
 Dr. Beckstein 
 Vorsitzender
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2030.8.7-F
Änderung 

der Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat

vom 8. November 2013 Az.: 24 - P 1728 - 025 - 39 331/13 
(veröffentlicht: FMBl S. 318, StAnz. Nr. 46)

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri
ums der Finanzen über den Fahrkostenzuschuss für die 
regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnung und Dienst
stätte (FahrkostenzuschussBekanntmachung – FkzBek –) 
vom 15. November 2001 (FMBl S. 471, ber. 2002 S. 69; 
StAnz 2002 Nr. 27), zuletzt geändert durch Bekannt
machung vom 15. November 2012 (FMBl S. 591, StAnz 
Nr. 47, JMBl 2013 S. 2), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift der Bekanntmachung werden nach 
dem Wort „Finanzen“ ein Komma und die Worte „für 
LandesentwicklungundHeimat“eingefügt.

2. In der Einleitung werden nach dem Wort „Finanzen“ 
einKommaunddieWorte„fürLandesentwicklungund
Heimat“eingefügt.

3. In Nr. 3.2 wird die Zahl „74“ durch die Zahl „77“ ersetzt.

II.
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 treten Abschnitt I Nrn. 1 und 2 mit 
Wirkungvom11.Oktober2013inKraft.

2186-J
Vollzug des Waffenrechts

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Justiz

vom 15. November 2013 Az.: A4 - 4714 - V - 2683/13

1. Allgemeines

FürdenVollzugdesWaffengesetzes(WaffG)vom 
11.Oktober2002(BGBlIS.3970,ber.S.4592und
BGBl 2003 I S. 1957) in der jeweils geltenden Fassung 
sind im Geschäftsbereich des Staatsministeriums 
der Justiz neben den nachfolgenden ergänzenden 
BestimmungenundHinweisenvorallemfolgende
Vorschriftenzubeachten:

1.1 AllgemeineWaffengesetz-Verordnung(AWaffV)vom
27.Oktober2003(BGBlIS.2123),zuletztgeändert
durchArt.1derVerordnungvom17.Dezember2012
(BGBl I S. 2698),

1.2 AllgemeineVerwaltungsvorschriftzumWaffengesetz
(WaffVwV)vom5.März2012(BeilagezumBAnz 
Nr. 47a),

1.3 AllgemeineVerwaltungsvorschriftzuVordrucken
desWaffengesetzes(WaffVordruckVwV)vom30.Mai
2012 (BAnz AT 5.6.2012 B2),

1.4 VerordnungzurAusführungdesWaffen-undBe
schussrechts (AVWaffBeschR)vom14.Dezember
2010(GVBlS.851,BayRS2186-1-I),zuletztgeändert
durch§1derVerordnungvom28.November2012
(GVBlS.656),

1.5 VerordnungüberwaffenrechtlicheZuständigkeiten
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsmi
nisteriumsderJustiz(WaffVJuM)inderFassung
der Bekanntmachung vom 1. Januar 1983 (BayRS 
 300123J), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 77 des 
Gesetzesvom8.April2013(GVBlS.174).

2. Dienstlicher Umgang mit Schusswaffen und Muni-
tion (§ 55 Abs. 1 WaffG)

2.1 1Das Staatministerium der Justiz und dessen 
BedienstetesindvondenVorschriftendesWaffG
 befreit, soweit sie dienstlich tätig werden und das 
WaffG nichts anderes bestimmt (§ 55 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 WaffG). 2Die Gerichte und die übrigen Dienst
stellen des Geschäftsbereichs sowie deren Bediens
tete sind nach § 55 Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 WaffG in 
Verbindungmit§5Nrn.1und4AVWaffBeschRvon
der Einhaltung des WaffG und der darauf beruhen
denVerordnungenbefreit,soweitsiedienstlichtätig
werden und das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 3Bedienstete in diesem Sinn sind Richter und Richte
rinnen, Beamte und Beamtinnen sowie Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen.

2.1.1 1Für den Bereich ihrer dienstlichen Tätigkeit befreit 
im Sinn der Nr. 2.1 sind die Justiz und Justizvoll
zugsbediensteten,denendieVorführungvonGe
fangenen obliegt (Nr. 1 der Gemeinsamen Bekannt
machung der Bayerischen Staatsministerien der 
JustizunddesInnernüberdenVorführdienstbei
Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 5. Februar 
1985, JMBl S. 41), denen sonstige Aufgaben im Sinn 
des Art. 1 des Gesetzes über die sicherheits und ord
nungsrechtlichen Befugnisse der Justizbediensteten 
(JSOG)inderFassungderBekanntmachungvom 
1. Januar 1983 (BayRS 300125J), geändert durch 
Art.99Abs.3desGesetzesvom22.Mai2013(GVBl
S. 275), übertragen sind oder die nach dem Baye
rischen Strafvollzugsgesetz vom 10. Dezember 2007 
(GVBl S. 866, BayRS 312-2-1-J), geändert durch 
Art.99Abs.1desGesetzesvom22.Mai2013(GVBl
S. 275), unmittelbaren Zwang anwenden dürfen. 2Die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri
umsderJustizüberdieBayerischenVerwaltungsvor
schriftenzumStrafvollzugsgesetz(BayVVStVollzG) 
vom 1. Juli 2008 (JMBl S. 89, BayRS 3122.2.2J) bleibt 
unberührt.

2.1.2 1Im Übrigen sind Justiz und Justizvollzugsbediens
tetevondenVorschriftendesWaffengesetzesnur
dann befreit, wenn ihnen ein dienstlicher Auftrag 
zum Führen einer Waffe im Einzelfall erteilt wor
den ist. 2Ein derartiger Auftrag ist nur zu erteilen, 
wenn ein Bediensteter oder eine Bedienstete wäh
rend des Dienstes durch Angriffe gefährdet erscheint 
oderwennSicherheitundOrdnungineinerJustiz
vollzugsanstalt die Bewaffnung anderer als der in 
Nr. 2.1.1 genannten Personen dringend erfordern. 
3Entsprechend der grundsätzlichen Absicht des 
 Gesetzgebers ist bei der Beurteilung der dienst lichen 
Notwendigkeit des Waffenführens ein strenger Maß
stab anzulegen.
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2.2 Ein dienstlicher Auftrag, über eine im Eigentum des 
oder der Bediensteten stehende Schusswaffe dienst
lich die tatsächliche Gewalt auszuüben oder die 
 Waffe zu führen, ist nicht zu erteilen.

2.3 Die Befreiung nach § 55 Abs. 1 WaffG gilt, soweit der 
Dienstauftrag reicht, im gesamten Bundesgebiet.

2.4 1Im Übrigen wird auf die Regelungen in Nr. 55.1 
WaffVwVhingewiesen.2Wegen der Kennzeichnung, 
Aufbewahrung, Wartung und Kontrolle von Waffen 
und Munition wird auf die gesondert ergangenen 
Bestimmungen hingewiesen.

2.5 1Für den Erwerb von Waffen und Munition zu dienst
lichen Zwecken sind die Gerichte und Behörden im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz 
selbstzuständig(§2Satz1WaffVJuM).2Waffen und 
Munition dürfen nach Art und Menge nur erworben 
werden, soweit dies zur Erfüllung der Dienstauf
gaben zwingend erforderlich ist.

3. Ersatzbescheinigungen (§ 55 Abs. 2 WaffG)

3.1 1FürdieAusstellungoderVerlängerungvonErsatz
bescheinigungen nach § 55 Abs. 2 WaffG sind die 
PräsidentenderOberlandesgerichteunddieGeneral
staatsanwälte je für ihren Geschäftsbereich zuständig 
(§1WaffVJuM).2Ändert sich nach der Ausstellung 
einer Ersatzbescheinigung die Zuständigkeit nach 
Satz1(z.B.durchVersetzungdesBeamten),soist
fürdieEntscheidungüberdenBestandunddieVer
längerung der Geltungsdauer der Bescheinigung die 
neue Stelle zuständig; sie ist von der bisher zuständi
gen Stelle über die erteilten Ersatzbescheinigungen 
zu unterrichten.

3.2 1Ersatzbescheinigungen dürfen nur ausgestellt wer
den, wenn ein Bedürfnis hierzu besteht. 2Dieses 
ist nur gegeben, wenn Justiz oder Justizvollzugs
bedienstete wegen der von ihnen wahrzunehmenden 
hoheitlichen Aufgaben erheblich gefährdet sind und 
die Gefährdung durch die Waffe gemindert werden 
kann(vgl.Nrn.55.2.2und19.2WaffVwV).3Obdiese
Voraussetzungenvorliegen,istnachdengesamten
Umständen des Einzelfalls unter Anlegung eines 
strengen und objektiven Maßstabs auf der Grundlage 
vonNr.19WaffVwVzuprüfen.4Hierzuistaucheine
Stellungnahme des unmittelbaren Dienstvorgesetz
ten oder der unmittelbaren Dienstvorgesetzten des 
Antragstellers oder der Antragstellerin einzuholen. 
5Bei der Anerkennung eines Bedürfnisses sollen die 
Gründe für die besondere Gefährdung im Rahmen 
einer polizeilichen Gefährdungsanalyse bestätigt 
werden(vgl.Nrn.55.2.2und19.2.1WaffVwV).6Ein 
Bedürfnis, das Führen einer Schusswaffe zu geneh
migen, wird hiernach auch bei Gerichtsvollziehern 
und Gerichtsvollzieherinnen, Staatsanwälten und 
Staatsanwältinnen sowie Richtern und Richterinnen 
im Allgemeinen nicht bestehen. 7Bei der Ausstellung 
einer Ersatzbescheinigung für einen Waffenschein 
ist grundsätzlich das Führen einer Schusswaffe im 
 Sitzungssaal eines Gerichtsgebäudes auszuschlie
ßen.

3.3 1Vor Erteilung von Ersatzbescheinigungen sind
 ferner insbesondere die Zuverlässigkeit, Sachkun
deundkörperlicheVerfassungsowiediepersön
liche Eignung der Antragsteller und Antragstelle
rinnen insgesamt (§ 6 WaffG) zu prüfen. 2Auch ist 
ein  Nachweis der sicheren Aufbewahrung nach 

§ 36 Abs. 3 Satz 1 WaffG zu verlangen. 3Sofern eine 
Schusswaffe geführt werden soll, hat der Antragstel
ler oder die Antragstellerin auch den Abschluss einer 
Haftpflichtversicherungüberdiein§4Abs.1Nr.5
WaffG genannte Deckungssumme nachzuweisen 
(vgl.Nr.55.2WaffVwV).

3.4 1BeiderVerlängerungvonErsatzbescheinigungen
sind die Erteilungsvoraussetzungen (Nrn. 3.2 und 
3.3) mit Ausnahme der Sachkunde und des Nach
weises der sicheren Aufbewahrung erneut zu prü
fen. 2HierbeisolldieaktuelleGefährdungslagedes
Antragstellers oder der Antragstellerin im Rahmen 
einer polizeilichen Gefährdungsanalyse erneut ge
prüftwerden(vgl.Nr.55.2.2und19.2.1.WaffVwV).
3Je länger der Anlass für die erstmalige Erteilung 
der Ersatzbescheinigung zurückliegt, desto höhere 
 Anforderungen ergeben sich für die Begründung 
 eines Fortbestands der Gefährdungslage.

3.5 1Ersatzbescheinigungen dürfen nur für eine  Waffe 
erteilt werden. 2Für die Erteilung weiterer waffen
rechtlicher Erlaubnisse, die nicht von § 55 Abs. 2 
WaffG erfasst sind, ist der Antragsteller oder die 
Antragstellerin an die Kreisverwaltungsbehörde zu 
verweisen.

3.6 Die Ersatzbescheinigung berechtigt nicht zur Aus
stellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses nach 
§ 32 Abs. 6 WaffG.

3.7 1Ersatzbescheinigungen sind auf die voraussicht
liche Dauer der Gefährdung, jedoch grundsätzlich 
auf höchstens fünf Jahre zu befristen. 2Nach einem 
Aufgabenwechsel der berechtigten Person prüft die 
gemäß Nr. 3.1 zuständige Stelle nach sechs Mona
ten,obdieVoraussetzungenfürdieerteilteErsatz-
bescheinigung fortbestehen; andernfalls widerruft 
sie diese. 3Sofern es für die zu treffende Entschei
dung erforderlich ist, kann eine polizeiliche Gefähr
dungsanalyse zu der Anerkennung eines Bedürfnis
sesnachNrn.55.2.2und19.2.1WaffVwVeingeholt
werden. 4Scheidet die berechtigte Person aus dem 
Dienst oder Amtsverhältnis aus, ist die Bescheini
gung zwingend zu widerrufen.

3.8 1Bei der Erteilung einer Ersatzbescheinigung für eine 
Waffenbesitzkarte soll die berechtigte Person schrift
lich darauf hingewiesen werden, dass sie rechtzeitig 
vorAblaufderGeltungsdauerdieVerlängerungder
Ersatzbescheinigung oder eine Waffenbesitz karte 
(bei der Kreisverwaltungsbehörde) beantragen 
muss, sofern sie nicht die Waffe einem Berechtigten 
überlässt oder unbrauchbar macht. 2Die berechtigte 
Person soll außerdem darauf hingewiesen werden, 
dass es sich bei Ersatzbescheinigungen um formelle 
waffenrechtliche Erlaubnisse handelt und diese nicht 
vondenweiterenVerpflichtungendesWaffenrechts
entbinden.

3.9 Erlischt die Ersatzbescheinigung oder wird sie wider
rufen oder zurückgenommen (§ 45 WaffG), so sind die 
Ausfertigungen der Erlaubnisurkunden unverzüglich 
durch den Bediensteten bzw. die Bedienstete an die 
gemäß Nr. 3.1 zuständige Stelle zurückzugeben (§ 46 
Abs. 1 WaffG).

3.10 1DieVordruckefürErsatzbescheinigungennachden
MusterninAnlagen9und10WaffVordruckVwVsind
vonderBundesdruckereiGmbHzubeziehen.2Ältere 
VordruckekönnennachMaßgabevonAbschnitt1
Nr.3WaffVordruckVwVweiterVerwendungfinden.
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3.11 1Die gemäß Nr. 3.1 zuständige Stelle teilt die erst
malige Ausstellung einer Ersatzbescheinigung der 
zuständigen Meldebehörde (§ 44 Abs. 1 Satz 1 WaffG) 
sowie der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
mit. 2Ebenso ist mitzuteilen, wenn eine Person über 
 keine Ersatzbescheinigung mehr verfügt (§ 44 Abs. 1 
Satz 2 WaffG).

3.12 Die für waffenrechtliche Erlaubnisse zuständigen Be
hörden im Sinne von Nr. 3.1. führen über die erteilten 
Ersatzbescheinigungen nach § 55 Abs. 2 WaffG ein 
nach dem Familiennamen der Berechtigten alphabe
tisch geordnetes Waffenregister, in das die wesent
lichen Daten aufzunehmen sind.

3.13 1Ersatzbescheinigungen nach § 55 Abs. 2 WaffG, die 
vor Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ausgestellt 

wurden, gelten fort. 2Bei künftigen Entscheidungen 
undMaßnahmensinddieVorschriftendieserBe
kanntmachung, insbesondere die Nrn. 3.4 und 3.7, 
auf die bereits ausgestellten Ersatzbescheinigungen 
anwendbar. 3Ist über einen vor Inkrafttreten dieser 
Bekanntmachung gestellten Antrag auf Erteilung 
einer Ersatzbescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG 
nochnichtentschiedenworden,findenaufdieEnt
scheidungüberdenAntragdieVorschriftendieser
Bekanntmachung Anwendung.

4. Inkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2014 
in Kraft. 2Mit Ablauf des 31. Dezember 2013 
tritt die Bekannt machung vom 31. März 1981 
Az. 4714  I  147/80 (JMBl S. 53) außer Kraft.

Stellenausschreibungen

I. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen, die mit Aus
nahme der Nrn. 3, 4, 6 und 7 auch durch Teilzeitkräfte 
besetzt werden können: 

1. VorsitzenderRichteramOberlandesgericht 
(Besoldungsgruppe R 3)
in München

2. RichteramOberlandesgericht 
(Besoldungsgruppe R 2)
in München

3. Direktor des Amtsgerichts 
(Besoldungsgruppe R 3)
in Aschaffenburg

4. Direktor des Amtsgerichts 
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)
inLaufen

5. Oberstaatsanwaltbeider
 Generalstaatsanwaltschaft 
(Besoldungsgruppe R 2)
in München

6. LeitenderOberstaatsanwalt 
(Besoldungsgruppe R 3)
in Passau

7. OberstaatsanwaltalsständigerVertreter 
desLeitendenOberstaatsanwalts 
(Besoldungsgruppe R 3)
in NürnbergFürth

8. Staatsanwalt als Gruppenleiter 
(Besoldungsgruppe R 1 mit Amtszulage)
in Amberg.

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz).

Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung 
mit schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern 
geeignet; diese werden bei im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt.

Bewerbungsfrist: 8. Januar 2014. 

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingereicht werden, können grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden.

II. Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern 
um folgende Stellen entgegengesehen:

1. Geschäftsleiter bei dem Landgericht Memmin
gen in BesGr. A 13 mit Entwicklungsmöglichkeit 
nach BesGr. A 15. Der Dienstposten gehört zum 
Auf gabenbereich der Beamten mit Einstieg in der 
3.Qualifikationsebene,diesichfürÄmterabder
BesGr.A14qualifizierthaben(bisherigerhöherer
Rechtspfleger-undJustizverwaltungsdienst).Zur
Bewerbung aufgefordert sind Rechtspfleger, die
sichfürÄmterabderBesGr.A14qualifizierthaben
(bisherigerhöhererRechtspfleger-undJustizverwal
tungsdienst)sowieRechtspflegerabderBesGr.A12,
beidenendieBereitschaftzurmodularenQualifizie
rung für Ämter ab der BesGr. A 14 besteht.

2. Geschäftsleiter bei dem Amtsgericht Memmin
gen in BesGr. A 12 mit Entwicklungsmöglichkeit 
nach BesGr. A 14. Der Dienstposten gehört zum 
Auf gabenbereich der Beamten mit Einstieg in der 
3.Qualifikationsebene,diesichfürÄmterabder
BesGr.A14qualifizierthaben(bisherigerhöherer
Rechtspfleger-undJustizverwaltungsdienst).Zur
BewerbungaufgefordertsindRechtspflegerabder
BesGr. A 11, bei denen die Bereitschaft zur modu
larenQualifizierungfürÄmterabderBesGr.A14
besteht.

3. Gruppenleiter bei dem Amtsgericht Nürnberg in 
BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 
 BesGr. A 13. 

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben 
(Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). Die 
ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit 
schwerbehinderten Bewerbern geeignet; diese werden 
bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

HinsichtlichdesAnforderungsprofilsderausgeschrie
benen Stellen wird auf die Bekanntmachung des Baye
rischen Staatsministeriums der Justiz vom 27. März 
2002 (JMBl S. 53) Bezug genommen. Die ausgeschrie
benen Stellen können auch durch eine Teilzeitkraft 
 besetzt werden.

Bewerbungsfrist: 8. Januar 2014.
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Personalnachrichten

AufVerlangenwurdenentlassen

•mitWirkungvom1.Mai2014:
Notar Dieter MüllerDohle in Kempten (Allgäu)

NotarDr.DieterLiedelinBamberg

•mitWirkungvom1.Juli2014:
Notar Dr. Uwe Tietgen in München.

Literaturhinweise

Carl Heymanns Verlag KG, Köln

Berger/Roth/Scheel/Partsch, Informationsfreiheitsgesetz. 
Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des 
Bundes(IFG).2.Auflage.2014.404Seiten.ISBN978-3-
452277794. 68,00 €.

Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm GmbH, München

128.ErgänzungslieferungzuWieser,GesetzüberOrd
nungswidrigkeiten–OWiG–.Kommentar.StandAugust
2013. 79,99 €.

22. Ergänzungslieferung zu Wilde/Ehmann, Bayerisches 
Datenschutzgesetz. Kommentar. Stand August 2013. 
85,99 €.

Juristischer Verlag Pegnitz GmbH

HandbuchfürAusbildungundPraxisimJustizwachtmeis
terdienst.RechtinAusbildungundPraxisbeidenGerich
ten und Staatsanwaltschaften. Rechtsstand August 2013. 
233 Seiten. ISBN 9783940359612. 26,00 €.

Kohlhammer GmbH, Stuttgart

Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht. Studienreihe
Rechtswissenschaften.3.,überarbeiteteAuflage.Ca.550
Seiten.Ca.29,00€.

Carl Link Verlag, Kronach

164.ErgänzungslieferungzuEichler/Schelter,Verwal
tungsverfahren in Deutschland und Europa. Materialien 
undRechtssammlungzumVerwaltungsrechtundVerwal
tungsverfahrensrecht. Stand November 2013. 148,40 €.

99.ErgänzungslieferungzuHarrer/Kugele,Verwaltungs
recht in Bayern. Ergänzbare Rechtssammlung mit Kom
mentar. Stand 1. September 2013. 95,20 €.

183. Ergänzungslieferung zu Hiebel, Dienstrecht in 
BayernI.Status-,Laufbahn-,Besoldungs-undVersor
gungsrechtderBeamtenmitergänzendenVorschriften
underläuterndenHinweisen.Stand20.September2013.
86,63 €.

Luchterhand-Verlag, Neuwied

150.ErgänzungslieferungzuKrug/Riehle,SGBVIII–
 Kinder und Jugendhilfe. Kommentar und Rechtssamm
lung.Inkl.CD-ROM.Stand1.Oktober2013.126,00€.

Verlag R. S. Schulz GmbH, Starnberg

729.ErgänzungslieferungzuLuber/Schelter,DeutscheSo
zialgesetze. Sammlung des gesamten Arbeits und Sozial
rechts der Bundesrepublik mit Europäischem Sozialrecht. 
Stand 1. September 2013. 172,00 €.

Walhalla Fachverlag, Regensburg

Heyer,RestschuldbefreiungundVerbraucherinsolvenzin
derPraxis.HandbuchfürBeraterundGläubiger.2.,aktu
alisierteAuflage.Ca.320Seiten.ISBN978-3-8029-3464-3.
Ca.28,90€.

Veränderungen im Bereich der Notare

Das Amt hat vorübergehend niedergelegt
•mitWirkungvom1.Februar2014:

Notarin Marion Ampenberger in Ingolstadt.

Hinweis

Für die Jahrgänge 2013 und 2014 des Bayerischen Justizministerialblattes 
wird wiederum eine Einbanddecke hergestellt.
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